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Dienstfreie bevorzugt!
Nüme nötig ich ha de Richtig "

Prohibition
in der Schweiz

Im Bundeshaus ist ein alkoholfreies

Restaurant für die Herren
National- und Ständeräte eingerichtet
worden. Berner Meitschi servieren
Tee, Limonade, Kaffee ohne, Mineralwasser

und Süßmost, um den
verschiedenen Wünschen der Fraktionen

Rechnung zu tragen. Die Rückkehr

zur Totalabstinenz unserer Lan¬

desväter hat im Volke Freude und
Begeisterung ausgelöst, um schließlich

einer Resignation Platz zu ma¬

chen. Der gute Geist und die vielen
klaren Köpfe, die nun von Bern aus
um das Wohl unseres lieben Landes
besorgt sind, lassen vorausahnen, daß
innert Jahresfrist auf dem Wege des
letzten dringlichen Bundesbeschlusses
mit einem Verbote sämtlicher
alkoholischer Getränke für die ganze
Schweiz zu rechnen ist.

Ein besorgter Sohn der Helvetia,
der den «Weltmeister» liebt.

CHAMPAGNE STRUB
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